
Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

23/SVV/0494

öffentlich
Betreff:
3. Obergeschoss des Einstein-Gymnasiums ertüchtigen

Erstellungsdatum: 17.05.2023
Freigabedatum:

Einreicher: Fraktion CDU

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

07.06.2023 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, dass 3. Obergeschoss des Einstein-Gymnasiums unverzüglich 
zu ertüchtigen und die Räume wieder für den Unterricht nutzbar zu machen.

Zum Umsetzungstand ist ab dem IV. Quartal 2023, regelmäßig im Ausschuss für Bildung und Sport 
sowie im Werksausschuss Kommunaler Immobilien Service zu berichten.

gez. 
Fraktionsvorsitzende/r
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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http://allris01.lhp.intern/bi/au020.asp?AULFDNR=37&altoption=Ausschuss


Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Die Verfügbarkeit von Gymnasialplätzen ist in der Landeshauptstadt Potsdam weiterhin angespannt. 
Um die nötigen Kapazitäten zu ermöglichen, musste das Einstein-Gymnasium bereits zum Schuljahr 
2022/23 eine weiter Klasse aufnehmen. Die Fünfzügigkeit ab Klasse 7 wird sich damit verfestigen, 
was Lehrer und Schüler dauerhaft vor erhebliche Herausforderungen stellt. Die Situation bleibt in der 
Landeshauptstadt Potsdam insgesamt weiterhin angespannt. Am Standort verschärft sich die 
Raumsituation damit weiter und eine Entspannung in den nächsten Schuljahren ist nicht absehbar. 
Aufgrund eines fehlenden zweiten Fluchtweges kann am Einstein-Gymnasium das 3. Obergeschoss 
bislang nicht genutzt werden.

Zur Entspannung der Situation vor Ort ist eine Ertüchtigung des 3. Obergeschosses dringend 
erforderlich. Damit werden weitere – alte – Klassenräume, welche noch bis Januar 2009 nutzbar 
waren, wieder ertüchtigt. Die nötigen baulichen Veränderungen sind deshalb unverzüglich einzuleiten. 
Über den Umsetzungsstand soll ab dem IV. Quartal 2023 regelmäßig im Ausschuss für Bildung und 
Sport sowie im Werksausschuss Kommunaler Immobilien 
Service berichtet werden.
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Landeshauptstadt Potsdam 
Geschäftsbereich 

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am: 
Titel des Antrages: 

Drucksache Nr.: TOP: 

Stellungnahme der Verwaltung 
1. Rechtliche Einschätzung

2. Berücksichtigung im Haushaltsplan

3. Zeitliche Umsetzbarkeit

4. Inhaltliche Einordnung
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